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   Bremische Bürgerschaft Drucksache 16/983
   Landtag (zu Drs. 16/938)
   16. Wahlperiode 18.04.06
   Mitteilung des Senats vom 18. April 2006
   „Sexualerziehung und Aufklärung an Schulen im Lande Bremen“
   Große Anfrage der Fraktionen der CDU und SPD vom 23.02.2006 (Drs.
   16/938)
   Die Fraktionen der CDU und der SPD haben folgende Große Anfrage an den
   Senat gerichtet:
   „Anlässlich des Weltaidstages am 1. Dezember 2005 war der
   Presseberichterstattung zu entnehmen, dass die Zahlen der
   HIV-Neuinfektionen auch in Europa wieder zunehmen. In Deutschland hat
   die Zahl der Infektionen nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts im
   vergangenen Jahr um 30% zugenommen. Die Bedrohung durch AIDS bleibt
   also auch für Europa und für Deutschland nach wie vor bestehen.
   Hauptgründe für die ansteigende Zahl der HIV-Infektionen sind
   einerseits eine wieder zunehmende Sorglosigkeit im Umgang mit
   Sexualität, andererseits das unzureichende Wissen Jugendlicher über
   die Gefahren von AIDS. Zunehmende Sorglosigkeit und unzureichendes
   Wissen in Fragen der Sexualität sind aber auch einer der Gründe für
   die steigende Zahl von „Jugendschwangerschaften“ minderjähriger
   Mädchen.
   Der Aufklärung Jugendlicher im Rahmen der Gesundheits- und
   Sexualerziehung in der Schule – wie sie in §11 des Bremischen
   Schulgesetzes vorgeschrieben ist – kommt daher eine Schlüsselstellung
   zu.
   Wir fragen den Senat:
     1. 
       In welchen Jahrgangsstufen wird an Schulen im Lande Bremen in
       welchen Fächern und in welcher Form Sexualkunde unterrichtet?
     2. 
       Welche Inhalte sieht der maßgebliche Lehrplan für Sexualkunde an
       Schulen im Lande Bremen zur Aufklärung der Schülerinnen und
       Schüler vor und in welcher Art und Weise werden die Themen „Aids“
       und „Jugendschwangerschaft“ aufgegriffen?
     3. 
       Ist die Teilnahme am Unterricht zur Sexualerziehung für alle
       Schülerinnen und Schüler an den Schulen im Lande Bremen
       verpflichtend oder gibt es die Möglichkeit, sich vom Unterricht
       befreien zu lassen, und falls ja, auf welcher Grundlage?
     4. 
       Wie viele Eltern sprechen sich mit welcher Begründung gegen die
       Teilnahme am Unterricht zur Sexualerziehung aus und wie hoch ist
       die Zahl der tatsächlich nicht am Unterricht zur Sexualerziehung
       teilnehmenden (befreiten oder unentschuldigten) Schülerinnen und
       Schüler?
     5. 
       Wie beurteilt der Senat die Möglichkeiten eines
       geschlechtergetrennten Sexualkundeunterrichts?
     6. 
       Nehmen Schulen im Lande Bremen Angebote anderer Träger oder
       Initiativen – z.B. Aidshilfe Bremen e.V. oder Pro Familia – in
       Anspruch und falls ja, welche Schulen nehmen welche Angebote
       welcher Träger oder Initiativen in Anspruch?“
   Der Senat beantwortet die vorgenannte Große Anfrage wie folgt:
     1. 
       In welchen Jahrgangsstufen wird an Schulen im Lande Bremen in
       welchen Fächern und in welcher Form Sexualkunde unterrichtet?
   Sexualerziehung zielt im Rahmen einer kontinuierlichen Gesamterziehung
   auf verantwortliches sexuelles Verhalten und reflektiertes Handeln in
   der Geschlechtsrolle; sie stellt ein wichtiges Element auch der
   Werteerziehung dar.
   Sexualerziehung ist integrativer Bestandteil der Fächer Biologie,
   Sachunterricht, Deutsch und Politik und wird in allen Jahrgangsstufen
   unterrichtet. Grundlage sind die gültigen Rahmenpläne im Lande Bremen.
   Grundsätze der schulischen Sexualerziehung und Themen der Jahrgänge 1
   – 10 zu diesem fächerübergreifenden wie fachbezogenen Lernfeld sind
   außerdem im verbindlichen „Leitfaden zur Sexualerziehung in allgemein
   bildenden und beruflichen Schulen“ ausgeführt. Das Bremer Schulgesetz
   schreibt in § 11 vor, dass Sexualerziehung fächerübergreifend
   durchzuführen ist.
   In der Schulpraxis findet Sexualerziehung hauptsächlich im
   Sachunterricht der Primarstufe, in Biologie und Politik - teilweise
   auch im Fach Deutsch - statt.
   Fragen der Sexualerziehung werden von allen Lehrerinnen und Lehrern
   aufgegriffen, besonders wenn sich – über die Unterrichtsplanung hinaus
   – konkrete Anlässe in der Lerngruppe ergeben, so dass das
   Unterrichtsgespräch über realitätsnahe Themen aus dem
   Erfahrungsbereich der Schülerinnen und Schüler Ausgangspunkt des
   Unterrichts sein kann. Da die Sexualerziehung kein rein
   naturwissenschaftliches, sondern in hohem Maße auch ein
   gesellschaftliches Anliegen ist, wird die inhaltliche und
   organisatorische Zusammenarbeit eines Klassen- oder Jahrgangsteams von
   Lehrerinnen und Lehrern angestrebt, um fächerübergreifend und
   projektorientiert arbeiten zu können.
   Erziehungsberechtigte sind über Ziel, Inhalt und Form der
   Sexualerziehung jeweils rechtzeitig zu unterrichten.
     2. 
       Welche Inhalte sieht der maßgebliche Lehrplan für Sexualkunde an
       Schulen im Lande Bremen zur Aufklärung der Schülerinnen und
       Schüler vor und in welcher Art und Weise werden die Themen „Aids“
       und „Jugendschwangerschaft“ aufgegriffen?
   Der Unterricht in Sexualerziehung stützt sich im Wesentlichen auf die
   Rahmenpläne der Fächer Sachunterricht, Naturwissenschaften/Biologie
   und Politik.
   Der „Leitfaden zur Sexualerziehung“ benennt folgende Themenbereiche:
     * 
       Geschlechtsrolle,
     * 
       Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, Säuglingspflege
       (Schwangerschaftsverhütung und –abbruch),
     * 
       Familie,
     * 
       Erscheinungsformen der Sexualität,
     * 
       Sexueller Missbrauch von Kindern,
     * 
       Abweichendes sexuelles Verhalten,
     * 
       Kommerzialisierte Sexualität,
     * 
       Prostitution,
     * 
       Geschlechtskrankheiten,
     * 
       Sexualität und Gewalt.
   Die „Jugendschwangerschaft“ wird im Zusammenhang mit Informationen
   über Sexualberatung bzw. Schwangerschaftskonfliktberatung thematisiert
   (Jahrgangsstufe 9 – 10). Pro Familia und die Bremische Zentralstelle
   für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau werden als
   außerschulische Experten herangezogen.
   Das Thema „Aids“ findet sich in allen relevanten Rahmenplänen von der
   9. Jahrgangsstufe an:
     * 
       Sekundarstufe I (Jg.9/10):
       Naturwissenschaften/Biologie:
       Themenbereich „Sexualität und Verantwortung“
       Verbindliche Fachinhalte: „Hygiene und Prävention sexuell
       übertragbarer Krankheiten“
     * 
       Sekundarstufe IIa:
       Biologie:
       Themenbereich: „Immunbiologie“; Hinweis auf fächerübergreifende
       Unterrichtsmöglichkeiten; Einbeziehung ethischer Fragen
     * 
       Sekundarstufe IIb:
       Politik:
       Qualifikationsbereich: „Fähigkeit und Bereitschaft, durch
       Entwicklung und Realisierung eigener Lebenskonzepte zur
       beruflichen und privaten Selbstverwirklichung beizutragen und
       andere Lebenskonzepte im Rahmen der Rechtsordnung zu tolerieren
       und zu schützen“
       hier u.a. „Eigenverantwortliches Gesundheitshandeln“
   Die Aidshilfe Bremen leistet für den Unterricht Hilfestellung.
   Während die Rahmenpläne der Fächer mit sexualkundlichem Anteil
   fachdidaktisch aktuell sind, bedarf der Leitfaden zur Sexualerziehung
   nach Auffassung des Senats einer Aktualisierung, die insbesondere den
   Entwicklungen im Bereich der Geschlechterrollen sowie der
   Pluralisierung der Formen des Zusammenlebens, des Verhältnisses von
   Religionen und Sexualität sowie der Aidsvorsorge Rechnung trägt. Eine
   entsprechende Überarbeitung wird durch den Senator für Bildung und
   Wissenschaft bis zum Ende des Schuljahres 2006/07 vorgelegt.
   Das von der Bildungsbehörde herausgegebene „Merkblatt AIDS“ wird bis
   zum Schuljahresende 2006/ 2007 neu bearbeitet und den Schulen als
   Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt.
     3. 
       Ist die Teilnahme am Unterricht zur Sexualerziehung für alle
       Schülerinnen und Schüler an den Schulen im Lande Bremen
       verpflichtend oder gibt es die Möglichkeit, sich vom Unterricht
       befreien zu lassen, und falls ja, auf welcher Grundlage?
   Nach §11 des Bremischen Schulgesetzes sind alle Schülerinnen und
   Schüler verpflichtet, an der Sexualerziehung teilzunehmen. Vor Beginn
   der betreffenden Unterrichtseinheit sind die Eltern zu informieren
   (z.B. schriftlich oder mündlich auf Elternversammlungen).
   Bei Beratungsbedarf der Schulen verweist der Senator für Bildung und
   Wissenschaft auf ein Urteil des Hamburger Verwaltungsgerichts vom
   12.01.2004 – Az. 15 VG 5827/2003, wonach ein Antrag zur Befreiung
   zweier muslimischer Schülerinnen vom Sexualkundeunterricht abgewiesen
   wurde.
     4. 
       Wie viele Eltern sprechen sich mit welcher Begründung gegen die
       Teilnahme am Unterricht zur Sexualerziehung aus und wie hoch ist
       die Zahl der tatsächlich nicht am Unterricht zur Sexualerziehung
       teilnehmenden (befreiten oder unentschuldigten) Schülerinnen und
       Schüler?
   In wenigen Fällen wird nach Kenntnis des Senats die Befreiung vom
   Sexualkundeunterricht – zumeist aus religiösen Gründen – beantragt. Es
   gibt keine Erhebung über die Zahl der Anträge oder über
   unentschuldigtes Fehlen aus den hier relevanten Gründen. Derartige
   Anträge werden i.d.R. direkt vor Ort durch die Schulen bearbeitet.
   Nach Beratungsgesprächen zwischen Eltern und Schule wurde in der
   Vergangenheit in einzelnen, sehr wenigen Fällen im Ausnahmewege die
   Nicht-Teilnahme besonders von Schülerinnen an einzelnen
   Unterrichtssequenzen zugelassen.
     5. 
       Wie beurteilt der Senat die Möglichkeiten eines
       geschlechtergetrennten Sexualkundeunterrichts?
   Ein nach Geschlechtern getrennter Sexualkundeunterricht bietet sich
   nach Auffassung des Senats zeitlich begrenzt bei bestimmten Themen
   (z.B. Beginn der Pubertät: Menstruation, Hygiene, Erektion,
   Ejakulation, Pollution,...) und in bestimmten Altersgruppen (z.B.
   Klassenstufe 6: Beginn der Pubertät) an – und wird auch teilweise von
   den Kindern gewünscht. Nichtkoedukativer Sexualkundeunterricht ist an
   bremischen Schulen entsprechend anzutreffende und vom Senat
   befürwortete Praxis für bestimmte Themenbereiche.
   Der Unterricht wird dann in der Regel von einer
   „gleichgeschlechtlichen“ Lehrkraft erteilt.
     6. 
       Nehmen Schulen im Lande Bremen Angebote anderer Träger oder
       Initiativen – z.B. Aidshilfe Bremen e.V. oder Pro Familia – in
       Anspruch und falls ja, welche Schulen nehmen welche Angebote
       welcher Träger oder Initiativen in Anspruch?
   Im Land Bremen haben im Jahr 2005 insgesamt 148 Schulklassen Angebote
   der drei Beratungsstellen des Pro Familia Landesverbands Bremen e.V.
   und 43 Schulklassen Angebote des Rat-und-Tat-Zentrums für Schwule und
   Lesben e.V. wahrgenommen. In der dem Senator für Arbeit, Frauen,
   Gesundheit, Jugend und Soziales vorgelegten Leistungsstatistik wird
   dabei nicht erfasst, welche Schulen welche Angebote in Anspruch
   nehmen.
   Bereits zum vierten Mal haben in 2005 rund 2000 Schülerinnen und
   Schüler an den JugendFilmTagen "Freundschaft, Liebe, Sexualität &
   HIV/Aids“ im CinemaxX teilgenommen. Die JugendFilmTage sind eine
   Gemeinschaftsaktion des Gesundheitsamtes, ProFamilia, der Aids
   Beratung, des LIS und des CinemaxX mit Unterstützung der
   Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung. Die Lehrkräfte hatten
   sich zuvor in einem Workshop auf die FilmTage vorbereitet, dabei
   standen Hinweise für die Vor- und Nachbereitung der Filme im
   Unterricht sowie das Kennenlernen einschlägiger Beratungsstellen im
   Vordergrund.
   In Bremerhaven wurden auch Angebote des Gesundheitsamtes von Schulen
   der Sekundarbereiche I und II in Anspruch genommen.
   Im Jahr 2004 wurde vom Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend
   und Soziales in Kooperation mit dem Landesinstitut für Schule ein
   Informationsblatt für Lehrerinnen und Lehrer entwickelt, mit dem
   Schulen auf die Angebote von Pro Familia und des Rat-und-Tat-Zentrums
   aufmerksam gemacht werden. Dabei geht es inhaltlich im Schwerpunkt um
   das Thema Homosexualität. Eine Neuauflage ist geplant.
   In Zusammenarbeit mit dem Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit,
   Jugend und Soziales hat das Rat-und-Tat-Zentrum 2005 einen Leitfaden
   für die Fortbildung von pädagogischen Fachkräften in Jugendhilfe und
   Schule zum Thema Homosexualität herausgegeben.
   Die Beratungsstelle Schattenriss e.V. hat im vergangenen Jahr in
   Bremen an 9 Grundschulen, 4 S I -Schulen und 2 SII -Schulen
   Informationsveranstaltungen zum Thema "Sexueller Missbrauch an
   Mädchen" mit Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern
   durchgeführt.


               


			  
			  
            

          

		  
		 
		  
		  
		  

		    
		  
			  	FOR IMMEDIATE RELEASE AUGUST 22 2018 WOLF ADMINISTRATION TAKES
	 use Remotely Piloted Vehicle Combines gps With Cadastral
	THE 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOINFORMATICS JUNE 2022 2013
	7 PERMANGANOMETRIA 6 KOMPLEXOMETRIA 61 ELMÉLETI ALAPOK  FÉMIONOK
	VARIEDADES DE DURAZNO  CLASIFICACIÓN BOTÁNICA  CLASE DICOTILEDONEAS
	SRI LANKA WTTPRS128 PÁGINA 127 IVPOLÍTICAS COMERCIALES POR SECTORES
	OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE
	UNIDAD  NOMBRE DE LA UNIDAD NOMBRE DE LA
	İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ’NE DAVACI  DR …… …… (TC
	4E –SPONTAN ETAPPE 2  ©BERTON ALBRECHT DÜRER WIR
	MINUTA DE CONTRATO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXX ADJUDICADO
	PROPOZYCJA SKŁADU KOMISJI EGZAMINÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA
	C AN DNA DEMAND A VERDICT? IN 1987 FORENSIC
	 IME I PREZIME  ADRESATELEFON MINISTARSTVO PROMETA I
	ADM9934 THÉORIES ET RECHERCHE EN GESTION DE PROJET SESSION
	Spoštovani! Želite na Enostaven Način Navezati Poslovne Stike z
	GUIDANCE FOR SCHOOLS CONVERTING TO ACADEMY STATUS UPDATED NOVEMBER
	 NEW PUBLICATION PROPOSAL PLEASE COMPLETE THIS FORM AND
	Stsgac1034 Página 15 Naciones Unidas st Secretaría Distr General
	FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE
	3 GUTACHTEN GODKENDELSE ZU § 18 ABS 5 SATZ
	NOM PRÉNOM SALARIÉE ADRESSE CP COMMUNE  LE MANS
	BOOKING FORM WHAT THIS MIGHT MEAN FOR UPDATING YOUR
	KAMERA SISTEMLERI BAKIM DESTEK İHALESI İHALE NO 202005012 İSTANBUL
	PROGRAMA DESGLOSADO FECHA DE ELABORACIÓN 28ENERO 2018 LICENCIATURA DISEÑO
	CHILDREN & YOUNG PEOPLE’S SERVICE CRIMINAL INJURIES COMPENSATION FOR
	LITERATURA INFANTIL I JUVENIL SUPLEMENT CULTURA AVUI 0791 ANDREU
	9 TEMA 1 – EL VALOR DE LA DOCUMENTACIÓN
	NASTAVLJIVI PRIKAZOVALNIK VERZIJA 54 ZA UPORABO Z INKREMENTALNIM DAJALNIKOM
	THE ROLE OF INTRAMYOCELLULAR FATTY ACIDS ON THE ETIOLOGY



			  

		  
			  	SUPPORTING PEOPLE OUTCOMES CORE SET GUIDANCE KEY PRINCIPLES 
	ALLEGATO N 1 MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE
	PROGRAMA ACADÉMICO CARRERA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL ASIGNATURA “TRABAJO
	7 WEEKLY UPDATES COMPANIES WE HAVE INVITED TO RESPOND
	WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W RZESZOWIE ODDZIAŁ
	I NTERNATIONAL SEARCH AND RESCUE ADVISORY GROUP INSARAG REGIONAL
	UCHWAŁA NR IV  22  2002 RADY GMINY
	ANEXO I SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE
	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE RECURSOS
	NONREIMBURSABLE ITEMS  GDB’S VETERINARY FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM PROVIDES
	COURT OF WASHINGTON FOR PLAINTIFF VS DEFENDANT NO MOTION
	PAGE 3 OF 3 PRESS RELEASE 110476 ISTANBUL WINDOW
	TABLE 1 – THE ANTHROPOMETRIC SOCIOECONOMIC AND DIETARY CHARACTERISTICS
	EP SYMBOLS FONT (EPSYMTTF) CHARACTER MAP COPYRIGHT © 19962007
	15 1424 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN ALAN ARAŞTIRMASININ
	INDICADORES CFIA DE LA CONSTRUCCIÓNCOSTA RICA SÍNTESIS DEL CCOMPORTAMIENTO
	EL XXIII TORNEO DE TENIS Y PÁDEL ‘MONTESIERRA’ COMENZARÁ
	DALĪBNIEKU AKTIVITĀTES KRISTĪNE KRISTANOVIČA MŪZIKA DEJOŠANA ITĀĻU VALODA CEĻOŠANA
	NAME & SECTION  LAB REPORT CELL MEMBRANE PERMEABILITY
	COMISIÓN CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA PRIMERA  2 



			  
        

		 
      

	  
    

          

    
    
      
     
      
      
      
      
        
          
            
              
                Todos los derechos reservados @ 2021 - FusionPDF

              
              
                
                 
                
                
                
                
                
                
              

            

          

        

      

      

    
      

    
    
      
    

    
          
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  